
Satzung zur Änderung der Satzung über die Herstellung und
Bereithaltung von Stellplätzen für Fahrräder und Kraftfahrzeuge

(StellplatzS - StS)
 
 

 
Die Stadt Bayreuth erlässt aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-B), die zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 26. März 2026 (GVBl. S. 75) geändert 
worden ist, folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Herstellung und 
Bereithaltung von Stellplätzen für Fahrräder und Kraftfahrzeuge (StellplatzS - StS) vom 
25.05.2022/23.07.2025
 

§ 1

Änderung des § 8 der StS

Der § 8 der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen für Fahrräder und 

Kraftfahrzeuge wird durch die beiliegende neue Fassung des § 8 der StS, 

welcher Bestandteil dieser Satzung ist, ersetzt.

 

§ 2

Ergänzung der Satzung

Die Satzung wird um die beiliegende Anlage 4 ergänzt, welche Bestandteil

dieser Satzung ist.

 

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

 

Bayreuth, den 29.04.2026
Stadt Bayreuth

 
 
 
 

Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister




